
Bereitschaft zur Wiederherstellung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft erwartet wird. Diese Erwartung 
hat er bis jetzt jedoch nicht erfüllt.

Der 1955 abgeschlossene Unterhaltsvergleich enthält 
keinen Unterhaltsverzicht der Klägerin zu 1). Der Ver
klagte kann aus der Tatsache, daß die Klägerin in
zwischen Arbeit aufgenommen hat, keine Rechte her
leiten. Denn die rechtlichen Gesichtspunkte, die für. 
das Verhältnis zwischen geschiedenen Ehegatten gel
ten, treffen nicht auf die Beziehungen zwischen den- 
Parteien zu.

Von einer geschiedenen Ehefrau muß in der Regel 
verlangt werden, daß sie nach einer befristeten Unter
haltsbeitragszahlung durch den geschiedenen Ehemann 
eine eigene Arbeit aufnimmt und ihren 'Lebensunter
halt aus eigenem Arbeitseinkommen bestreitet. Der 
Ehemann jedoch, der mit seiner Klage auf Eheschei
dung abgewiesen wurde und die eheliche Gemeinschaft 
trotzdem nicht wiederherstellt, hat nach § 15 EheVO 
der Ehefrau einen Unterhaltsbeitrag zu gewähren, der 
den Lebensverhältnissen bei gemeinsamer Haushalts
führung entspricht.

Das aus § 15 EheVO von der Klägerin zu 1) geltend 
gemachte Recht wird auch nicht davon berührt, daß 
ein befristeter Unterhaltsvergleich aus früherer Zeit 
vorliegt, zumal aus diesem Vergleich kein Verzicht 
ersichtlich ist. Eine anderweite Auslegung entspricht 
nicht dem Sinn der demokratischen Rechtsprechung, 
deren hohe Aufgabe es ist, bei der Erhaltung der Fa
milie und der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Exi
stenz gestaltend mitzuwirken. Der Sinn des § ,15 EheVO 
liegt darin, dem nach Klagabweisung getrennt lebenden 
Ehepartner die gleichen Unterhaltspflichten aufzu
erlegen, als wenn er im gemeinsamen Haushalt leben- 
würde. Eine Erleichterung der Unterhaltspflicht käme 
einer Auszeichnung für das leichtfertige Verhalten des 
getrennt lebenden Ehegatten gleich. Die dem Verklag
ten durch das Getrenntleben erwachsenden Mehr
ausgaben müssen von ihm aus den Mitteln bestritten 
werden, die ihm nach Erfüllung der Unterhaltspflich
ten verbleiben, denn diese Mehrausgaben beruhen 
allein darauf, daß er unberechtigt die Aufnahme ehe
licher Gemeinschaft ablehnt.

Wenn die Klägerin zu 1) inzwischen eine Tätigkeit 
aufgenommen hat und dabei 270 DM netto monatlich 
verdient, dann begründet das keinen Wegfall der 
Unterhaltspflicht, sondern hat lediglich Einfluß auf 
die Höhe des zu leistenden Unterhalts. Ohne diesen 
Eigen verdienst wäre die Klägerin zu 1) berechtigt, vom 
Verklagten mehr als 100 DM monatlich zu fordern. 
Der Verklagte muß einen Unterhaltsbeitrag leisten, 
der den Lebensverhältnissen bei gemeinsamer Haus
haltsführung entspricht. Bei seinem Verdienst von 
monatlich 778 DM netto würde er der Klägerin zu 1) 
mindestens noch 100 DM zuwenden, wenn diese bei 
gemeinsamer Haushaltsführung 270 DM monatlich 
selbst verdienen würde. Zahlt der Verklagte 100 DM 
monatlich an die Klägerin zu 1), so verbleiben ihm 
noch 678 DM netto.

Die Zivilkammer ist davon überzeugt, daß der Ver
klagte 'bei geordneten Familienverhältnissen und bei 
seinem Verdienst dem Kläger zu 2) monatlich min
destens 150 DM zuwenden würde. Der sechsjährige 
Kläger zu 2) verlangt somit zu Recht die Erhöhung 
des bisher gezahlten Unterhalts. Dem Verklagten ver
bleiben bei dieser Unterhaltsleistung 530 DM monat
lich für den eigenen Lebensunterhalt, wogegen den 
Klägern zusammen etwa 520 DM monatlich zu ihrer 
Verfügung stehen. Die Zivilkammer hat deshalb der 
Klage voll entsprochen.

(Mitgeteilt von Kurt Schmuhl, Vorsitzender des
Kollegiums der Rechtsanwälte des Bezirks Leipzig).

§ 15 EheVO.
1. Die Verpflichtung zur Unterhaltszahlung nach 

Abweisung der Scheidungsklage setzt nicht voraus, 
daß der Unterhaltsberechtigte erwerbsunfähig ist. Der 
Unterhalt ist vielmehr auch bei Erwerbsfähigkeit des 
Berechtigten zu zahlen.

2. Die Zurücknahme der Scheidungsklage steht im 
Falle des § 15 EheVO der Abweisung der Scheidungs
klage gleich.
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Die Parteien sind Eheleute. Der Verklagte hat die Klägerin 
im September 1954 verlassen und lebt seit dieser Zeit von ihr 
getrennt. Ein Recht zum Getrenntleben hat er nicht. Vom 
Januar 1955 an hat er trotz mehrmaliger Aufforderung 
keinen Unterhaltsbeitrag für die Klägerin gezahlt. Der Ver
klagte hat im Januar 1954 die erste Scheidungsklage er
hoben, sie aber wieder zurückgenommen. Zur Zeit läuft der 
zweite Scheidungsprozeß.

Die Klägerin hat, da sie nicht voll arbeitsfähig (50 %) sei 
und sich nicht selbst unterhalten könne, beantragt, den 
Verklagten zu verurteilen, an die Klägerin ab 1. Januar 1955 
einen monatlich im voraus zu zahlenden Unterhaltsbeitrag 
in Höhe von 150 DM zu zahlen. Der Verklagte sei bei einem 
Einkommen von 450 DM auch dazu in der Lage.

Der Verklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Das 
Kreisgericht hat gemäß dem Klagantrag entschieden. In den 
Urteilsgründen ist ausgeführt, die Klägerin sei 50% er
werbsgemindert, der Verklagte könne sie deshalb nicht auf 
ihre Arbeitsfähigkeit verweisen, er sei ihr vielmehr unter
haltsverpflichtet.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des Ver
klagten. Die Berufung ist nicht begründet.

Aus den G r ü n d e n :
Der Verklagte hat die eheliche Gemeinschaft der 

Parteien aufgehoben, ohne ein Recht dazu zu haben. 
Er selbst trägt vor, daß an den Zerwürfnissen, die die 
Trennung der Parteien herbeigeführt haben, die Kin
der der Klägerin schuld seien. Er behauptet also nicht, 
daß die Klägerin ihn zur Auflösung der ehelichen 
Gemeinschaft veranlaßt habe. Die von ihm 1954 er
hobene Scheidungsklage hat der Verklagte zurück
genommen, so daß sich jetzt die Unterhaltsverpflich
tung des Verklagten gegenüber der Klägerin aus § 15 
EheVO ergibt. Die Zurücknahme der Scheidungsklage 
ist hier gleichzusetzen einer Abweisung der Scheidungs
klage.

Das Kreisgericht hat in den Entscheidungsgründen 
des angefochtenen Urteils ausgeführt, der getrennt; 
lebende Verklagte habe der Klägerin Unterhalt zu ge
währen, weil diese in ihrer Erwerbsfähigkeit be
schränkt sei. Dieser Meinung kann der Senat nicht 
zustimmen, ohne aber dadurch den Verklagten von 
seiner Unterhaltspflicht gegenüber der Klägerin be
freien zu wollen. *

§ 15 EheVO spricht lediglich davon, daß derjenige 
Ehegatte, der unberechtigt die Pflicht zur Führung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft verletzt, dem an
deren Ehegatten einen Unterhaltsbeitrag zu gewähren 
hat, der den Lebensverhältnissen bei gemeinsamer 
Haushaltsführung entspricht. Das Gesetz macht also 
keinesfalls einen Unterschied zwischen einer erwerbs
fähigen und einer erwerbsunfähigen Ehefrau. Es will 
vielmehr dem Ehegatten, der die eheliche Gemein
schaft grundlos verweigert, an seinen Unterhalts
pflichten in gleicher Weise festhalten, wie er ihnen 
bei gemeinsamer Haushaltsführung nacihzukommen 
hatte.

Keinesfalls sollen dem getrenntlebenden Ehegatten, 
also hier dem Verklagten, durch sein ehewidriges Ver
halten wirtschaftliche Vorteile erwachsen und in der 
Lebensführung der grundlos verlassenen Klägerin 
Veränderungen eintreten, die sie gegenüber der ge
meinsamen Haushaltsführung mit dem Verklagten 
schlechter stellen würden. Deshalb ist es nicht erheb
lich, ob die Klägerin erwerbsfähig oder erwerbs
gemindert ist. Es ist vielmehr zu prüfen, wie die Par
teien ihre Lebensverhältnisse bei gemeinsamer Haus
haltsführung gestaltet haben bzw. gestalten würden.

Der Verklagte hat nicht vorgetragen, daß die Kläge
rin während der häuslichen Gemeinschaft ihren Unter
halt durch eigenes Arbeitseinkommen bestritten habe. 
Es ist also davon auszugehen, daß der Verklagte wäh
rend des Zusammenlebens mit der Klägerin den finan
ziellen Teil des Unterhalts beider Parteien bestritten 
und die Klägerin ihre Unterhaltsbeitragspflicht durch 
die Haushaltsführung abgegolten hat. Mehr kann von 
ihr auch jetzt nicht verlangt werden. Empfindet dies 
der Verklagte als eine ihm unzumutbare Belastung, so 
kann er diese selbst ohne weiteres dadurch beseitigen, 
daß er zu seiner Frau zurückkehrt.

Bei einem unbestrittenen monatlichen Nettoeinkom
men von 450 'DM kann die Klägerin einen monatlichen 
Unterhaltsbeitrag von 150 DM vom Verklagten ver
langen. Daß sie diesen Betrag zu ihrem Unterhalt be
nötigt, hat selbst der Verklagte nicht 'bestritten. Der 
Senat sieht diesen Betrag als angemessen an.
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